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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 06.05.2021 
bezüglich der 3. Erweiterung des Bebauungsplanes „Osterwick Nord“ im Ortsteil 
Osterwick 
  
Anlage XI zur SV X/108 
 
 
Bauaufsicht:  
Seitens der Bauaufsicht bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen das o.g. Vorhaben.  
Der Hinweis, dass die Darstellung der Baugrenze in der Planzeichnung sowie der 
Planzeichenerläuterung teilweise nicht übereinstimmen, wird zur Kenntnis genommen und 
entsprechend korrigiert.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Niederschlagswasserbeseitigung:  
Der Hinweis, dass die beabsichtigte Niederschlagswassereinleitung in das nördlich des 
Baugebietes verlaufende namenlose Gewässer erlaubnispflichtig nach § 8 WHG ist, wird zur 
Kenntnis genommen und zu gegebener Zeit berücksichtigt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde:  
Der Hinweis, dass bis zum Satzungsbeschluss eine genaue Angabe des dem Eingriff 
zugeordneten Ökokontos zu tätigen ist, mit dem das mit dem Vorhaben verbundene 
Kompensationsdefizit von ca. 8.180 Biotopwertpunkten abgelöst werden soll, wird zur 
Kenntnis genommen. Der Ausgleich erfolgt über das Ökokonto der Wirtschaftsbetriebe Kreis 
Coesfeld GmbH. Die entsprechende Lage der Ausgleichsfläche ist in der Begründung ergänzt. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 


